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Blutspendeaktion 
 

Montag, 20. Mai 2019  

von 15:30 - 20:30 Uhr  

im Pfarrheim 

EUROPAWAHL am 26. Mai 2019 
 

Am Sonntag, den 26. Mai 2019 findet die EU-Wahl statt.  

Das Wahllokal am Gemeindeamt Kirchberg ob der Donau ist 

von 08.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.  

 

Anfang Mai wurde Ihnen eine „Amtliche Wahlinformation - Euro-

pawahl 2019“ zugestellt. Achten Sie bitte bei all der Papierflut, 

die anlässlich der Wahl bundesweit (an einen Haushalt) ver-

schickt wird, besonders auf unsere Mitteilung (siehe Abbil-

dung). Diese ist nämlich mit Ihrem Namen personalisiert und 

beinhaltet einen Code für die Beantragung einer Wahlkarte im 

Internet, sowie einen schriftlichen Wahlkartenantrag mit Rück-

sendekuvert.  

 

Bringen Sie zur Wahl am 26. Mai im Wahllokal den personali-

sierten Abschnitt und einen amtlichen Lichtbildausweis mit.  
Seitens der Wahlbehörde ist besonderes Augenmerk auf die Überprüfung der 

Identität der Wählerinnen und Wähler bei der Stimmabgabe zu legen. Es wer-

den daher alle Wählerinnen und Wähler ersucht, zur Stimmabgabe einen amt-

lichen Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis, Führerschein, …) zum 

Nachweis der Identität mitzubringen.  

Wahlberechtigte ohne Lichtbildausweis können nur dann zur Stimmabgabe 

zugelassen werden, wenn sie mindestens der Hälfte der Mitglieder der Wahl-

behörde persönlich bekannt sind.  

 

Werden Sie am Wahltag nicht in Ihrem Wahllokal wählen kön-

nen, dann beantragen Sie am besten eine Wahlkarte für die 

Briefwahl.  

Dafür haben Sie nun drei Möglichkeiten:  

Persönlich in der Gemeinde, schriftlich mit der beiliegenden 

personalisierten Anforderungskarte mit Rücksendekuvert oder 

elektronisch im Internet. Mit dem personalisierten Code auf un-

serer Wählerverständigungskarte in der „Amtlichen Wahlinfor-

mation“ können Sie rund um die Uhr auf 

www.wahlkartenantrag.at Ihre Wahlkarte beantragen. 

 

UNSERE TIPPS: Beantragen Sie Ihre Wahlkarte möglichst früh-

zeitig! Wahlkarten können nicht per Telefon beantragt werden! 

Der letztmögliche Zeitpunkt für schriftliche und Online-Anträge 

ist der 22. Mai. Je nach Antragsart erfolgt die Zustellung zu-

meist mittels eingeschriebener Briefsendung auf Ihre angege-

bene Zustelladresse. Die Wahlkarte kann auch persönlich ab-

geholt werden. 
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Freie Mietwohnungen 
 

In Kirchberg sind folgende Wohnungen frei: 

 

 Lebensräume, Birkenweg 5: 59 m²  

 Lebensräume, Birkenweg 6: 86 m²  

 GWB, Badgasse 1: 69 m²  

 Eigenheim, Wolkersdorferweg 11: 71 m²,  

 Eigenheim, Wolkersdorferweg 13: 50 

m²/71 m²/ 103 m² 

 Wohnhaus Obermühl 36: 80 m²/ 40 m²  

 

Genauere Details erhalten Sie am Gemein-

deamt (Tel: 07282/4601) 

Flurreinigungsaktion 
 

Mit der Flurreinigungsaktion „Hui statt Pfui“ 

am 6. April 2019 setzte unsere Gemeinde 

auch heuer wieder ein Zeichen gegen das 

achtlose Wegwerfen von Abfällen.  

Ich bedanke mich bei allen, die beim Früh-

jahrsputz in unserer Gemeinde teilgenom-

men haben.  

FREIBAD Kirchberg/Donau 
 

Öffnungszeiten - je nach Witterung -  

15. Mai bis 31. August 2019  

Bis Schulschluss 5. Juli 2019  

von 13 bis 20 Uhr 

Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr 

Ab 6. Juli bis 31. August 2019  

von 10 bis 20 Uhr 

 

Heuer gibt es erstmals für Saisonkartenbe-

sitzer die Möglichkeit, durch ein elektroni-

sches Zutrittssystem das Freibad mit einem 

Chip auch außerhalb der regulären Be-

triebszeiten zu benützen.  

 

Die Kosten für den Chip betragen 20 Euro 

pro Person. Weiters ist eine Kaution in der 

Höhe von 20 Euro zu hinterlegen. 

Der Chip gilt jeweils für eine Badesaison. 

Für Inhaber dieses Chips ist es möglich, 

das Freibad auch außerhalb der Öffnungs-

zeiten von 9 bis 22 Uhr zu benützen. Es 

besteht in dieser Zeit aber keine Badeauf-

sicht. 

 

Frau Ludmilla Hartl freut sich auf einen 

schönen Sommer und viele Badegäste.  

Ferienaktion  

für Kinder und Jugendliche 

Gastfamilien dringend gesucht!  
 

Die OÖ. Landlerhilfe organisiert seit 29 Jah-

ren Ferienaufenthalte für Kinder aus den 

Ländlergebieten in Rumänien und der Ukra-

ine.  

 

Für 12. bis 26. Juli 2019 werden wieder 

Gastfamilien gesucht, die Kinder von ca. 8 

bis 12 Jahren aufnehmen möchten.  

 

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  

0732/605020 oder  

andrea.briendl@landlerhilfe.at  

www.landlerhilfe.at 



Der Wirtschaftspark Oberes 

Mühlviertel ist für den Standort 

Rohrbach aktiv 
 

Auf meinstandort-rohrbach.at informiert der 

Wirtschaftspark Oberes Mühlviertel über 

freie Betriebsflächen im Bezirk Rohrbach 

und im angrenzenden Herzogsdorf. Die 

Plattform ist erste Anlaufstelle, wenn es um 

Betriebsansiedlungen in der Region geht. 

Bereits 22 Betriebe mit 440 Arbeitsplätzen 

konnten im Wirtschaftspark angesiedelt und 

gehalten werden. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei 

meinStandort Rohrbach, Wirtschaftspark 

Oberes Mühlviertel, Obmann Wolfgang 

Schirz, Tel: 07232 21 05-15 

www.meinstandort-rohrbach.at 

Landesgartenschau Aigen-Schlägl Bio.Garten.Eden 
 

Die Landesgartenschau wird am Freitag, 17. Mai 2019 um 15 Uhr eröffnet.  

 

Jeweils eine Gemeinde des Bezirkes präsentiert sich pro Woche am Informationsstand.  

Kirchberg ob der Donau wird mit den Granitlandgemeinden von Montag, 17.06.2019 bis 

Sonntag, 30.06.2019 von 9:00 bis 18:00 Uhr präsent sein.  

 

Die Vereine der Granitlandgemeinden treten am Donnerstag, 20.06.2019 (Fronleichnam), 

am Sonntag, 23.06.2019 und am Sonntag, 30.06.2019 auf der Hauptbühne auf.  

Sonn-/Feiertagsprogramm für Landesgartenschau 2019 
Programm für die Publikumsnachmittage der "Granitland-Gemeinden" 

Zeit 
Donnerstag 20.06. 

(Fronleichnam) 
Sonntag 23.06. Sonntag 30.06. 

14:00-14:30   Musikverein Altenfelden Musikverein Neufelden  

14:30-15:00 Dancing Dots Line Dancer Kirchberg Percussion MV Neufelden 

15:30-16:00 
NMS St. Martin 
Sport-Spiel-Tanz 

Kulturgemeinschaft Kirchberg Kleinzeller Chor  

16:00 - 16:30 
Landesmusikschule 
St. Martin 

Musikverein St. Martin 
Sternfahrt der Radclubs  MTB 
Region GRANITLAND und Sho-
wact der "Juniors"   

16.30-17.00 NMS Neufelden Schülerchor    Singa Pur Gesangsensemble 

 

Moderation Andi Stifter 
St.Martin 

Moderation Franz Leitner  
Kleinzell  

Granitland Sommer-Spass  
 

Von 29. Juli bis 6. September findet in der 

Gemeinde Kleinzell der Granitland-

Sommerspass für Kinder von 3 bis 10 Jah-

ren statt.  

In Kooperation der Granitlandgemeinden 

Altenfelden, Kirchberg, Kleinzell und Neu-

felden wurde eine durchgängige Ferienbe-

treuung mit vielen Outdoor-Aktivitäten für 

Kindergarten– und Volksschulkinder organi-

siert.  

Durch zahlreiche Anmeldungen ist die Feri-

enbetreuung bereits sichergestellt. Es gibt 

aber noch ein paar freie Plätze und wir freu-

en uns auf die Anmeldung Ihres Kindes!  

 

Anmeldung bei:  

Maria Stelzer, Leiterin Hilfswerk Rohrbach 

Tel: 07289/48632900 bzw. 0664/807652900 

E-Mail: rohrbach@ooe.hilfswerk.at 

http://www.meinstandort-rohrbach.at/


Waldbrandschutz 2019 
 

Bezirkshauptmannschaft Rohrbach  

BHROForst-2016-113466/15-Tr 

Rohrbach-Berg, am 25. April 2019 

 

VERORDNUNG 

der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach zum 

Schutz vor Waldbränden (Waldbrandschutz-

Verordnung 2019)  

Auf Grund des § 41 Abs. 1 Forstgesetz 1975, 

BGBl. Nr. 440/1975, in der Fassung BGBl. I Nr. 

56/2016, wird verordnet:  

§ 1  

Schutzmaßnahmen 

1. In den Waldgebieten aller Gemeinden des 

Bezirkes Rohrbach sowie in deren Gefähr-

dungsbereichen ist jedes Anzünden von 

Feuer und das Rauchen verboten.  

2. Ein Gefährdungsbereich ist überall dort ge-

geben, wo die Bodendecke oder die Wind-

verhältnisse das Übergreifen eines Boden-

feuers oder eines Feuers durch Funkenflug 

in den benachbarten Wald begünstigen. Der 

Gefährdungsbereich erstreckt sich zumin-

dest über einen 20 m breiten Streifen außer-

halb des Waldrandes.  

§ 2 

Bekanntmachung dieses Verbots 

Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer 

dürfen dieses Verbot in geeigneter Weise er-

sichtlich machen (§ 41 Abs. 3 des Forstgeset-

zes 1975).  

§ 3  

Strafbestimmungen  

Übertretungen des § 1 werden nach § 174 

Abs. 1 lit. a Z 17 Forstgesetz 1975 mit Geld-

strafe bis zu 7.270 Euro oder mit Freiheitsstra-

ße bis zu 4 Wochen bestraft. Bei Vorliegen be-

sonders erschwerender Umstände können die 

beiden Strafen nebeneinander verhängt wer-

den.  

§ 4 

Schlussbestimmungen  

1. Diese Verordnung wird in der Amtlichen Lin-

zer Zeitung und durch Anschlag an den 

Amtstafeln der Bezirkshauptmannschaft 

Rohrbach sowie der Gemeindeämter des 

Bezirkes Rohrbach kundgemacht.   

2. Sie tritt mit 1. Mai 2019 in Kraft und mit Ab-

lauf des 31. Oktober 2019 außer Kraft.  

 

Die Bezirkshauptfrau 

Dr.in Wilbirg Mitterlehner 

Machen Sie den Schritt

 
Behindertenberatung  von A - Z 

für den Bezirk Rohrbach 
 
Der OÖ. KOBV hilft seit seiner Gründung im 
Jahr 1945 nicht nur behinderten Menschen, zu 
ihrem Recht zu kommen, sondern auch ihre An-
sprüche nutzen zu können. 
Auf Grund des großen Bedarfs nach flächende-
ckender und bürgernaher sozialrechtlicher Bera-
tung bietet der OÖ. KOBV regelmäßig Sprechta-
ge in allen oberösterreichischen Bezirkshaupt-
städten an. 
Die Beratung umfasst sämtliche Behindertenan-
gelegenheiten, vor allem das Arbeits- und Sozial-
recht. 
 
Unser Ziel ist die berufliche Integration und 
soziale Absicherung von Menschen mit Behin-
derung. 
Die Zielgruppe sind Menschen mit Behinde-
rung im berufsfähigen Alter (15 – 65 Jahre) 
und deren Angehörige. 
 
Im persönlichen Gespräch kann geklärt werden, 
welche Ansprüche und Begünstigungen es bei 
vorhandenen Einschränkungen gibt bzw. geben 
könnte. 
Zumeist herrscht Unsicherheit bei den Themen 
Behindertenpass, Parkausweis, Invaliditätspensi-
on, Pflegegeld, Kündigungsschutz und den zahl-
reichen Steuerbegünstigungen. 
 
Beratungstermine, die in der Arbeiterkammer 
Rohrbach stattfinden, können unter der Telefon-
nummer 0732 656361 vereinbart werden. 






